
Verordnung (EG) Nr. 1370/2007 des
Europäischen Parlaments und des Rates
vom 23. Oktober 2007 über öffentliche Perso-
nenverkehrsdienste auf Schiene und Straße
und zur Aufhebung der Verordnungen (EWG)
Nr. 1191/69 und (EWG) Nr. 1107/70 des Rates
DAS EUROPÄISCHE PARLAMENT UND DER RAT DER EUROPÄISCHEN UNION –
gestützt auf den Vertrag zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft, insbeson-
dere auf die Artikel 71 und 89,
auf Vorschlag der Kommission,
nach Stellungnahme des Europäischen Wirtschafts- und Sozialausschusses1,
nach Stellungnahme des Ausschusses der Regionen2,
gemäß dem Verfahren des Artikels 251 des Vertrags3,
in Erwägung nachstehender Gründe:
(1) Artikel 16 des Vertrags bestätigt den Stellenwert, den Dienste von allgemeinem
wirtschaftlichem Interesse innerhalb der gemeinsamen Werte der Union einnehmen.
(2) Artikel 86 Absatz 2 des Vertrags bestimmt, dass für Unternehmen, die mit Dienst-
leistungen von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse betraut sind, die Vorschriften
des Vertrags, insbesondere die Wettbewerbsregeln, gelten, soweit die Anwendung
dieser Vorschriften nicht die Erfüllung der ihnen übertragenen besonderen Aufgaben
rechtlich oder tatsächlich verhindert.
(3) Artikel 73 des Vertrags stellt eine Sondervorschrift zu Artikel 86 Absatz 2 dar.
Darin sind Regeln für die Abgeltung von gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen im
Bereich des Landverkehrs festgelegt.
(4) Die Hauptziele des Weißbuchs der Kommission vom 12. September 2001 „Die
Europäische Verkehrspolitik bis 2010: Weichenstellungen für die Zukunft“ sind die
Gewährleistung sicherer, effizienter und hochwertiger Personenverkehrsdienste
durch einen regulierten Wettbewerb, der auch die Transparenz und Leistungsfähig-
keit öffentlicher Personenverkehrsdienste garantiert, und zwar unter Berücksichti-
gung sozialer, umweltpolitischer und raumplanerischer Faktoren, oder das Angebot
spezieller Tarifbedingungen zugunsten bestimmter Gruppen von Reisenden, wie
etwa Rentner, und die Beseitigung von Ungleichheiten zwischen Verkehrsunterneh-
men aus verschiedenen Mitgliedstaaten, die den Wettbewerb wesentlich verfäl-
schen könnten.
(5) Viele Personenlandverkehrsdienste, die im allgemeinen wirtschaftlichen Inte-
resse erforderlich sind, können derzeit nicht kommerziell betrieben werden. Die zu-
ständigen Behörden der Mitgliedstaaten müssen Maßnahmen ergreifen können, um
die Erbringung dieser Dienste sicherzustellen. Zu den Mechanismen, die sie nutzen

1 ABl. C 195 vom 18.8.2006, S. 20.
2 ABl. C 192 vom 16.8.2006, S. 1.
3 Stellungnahme des Europäischen Parlaments vom 14. November 2001 (ABl. C 140 E vom

13.6.2002, S. 262), Gemeinsamer Standpunkt des Rates vom 11. Dezember 2006 (ABl. C 70
E vom 27.3.2007, S. 1) und Standpunkt des Europäischen Parlaments vom 10. Mai 2007.
Beschluss des Rates vom 18. September 2007.
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VO 1370/2007

können, um die Erbringung öffentlicher Personenverkehrsdienste sicherzustellen,
zählen unter anderem die Gewährung ausschließlicher Rechte an die Betreiber ei-
nes öffentlichen Dienstes, die Gewährung einer finanziellen Ausgleichsleistung für
Betreiber eines öffentlichen Dienstes sowie die Festlegung allgemeiner Vorschriften
für den Betrieb öffentlicher Verkehrsdienste, die für alle Betreiber gelten. Entschei-
det ein Mitgliedstaat sich im Einklang mit dieser Verordnung dafür, bestimmte allge-
meine Regeln aus ihrem Anwendungsbereich herauszunehmen, so sollte die allge-
meine Regelung für staatliche Beihilfen zur Anwendung kommen.
(6) Viele Mitgliedstaaten haben Rechtsvorschriften erlassen, die zumindest für einen
Teilbereich ihres öffentlichen Verkehrsmarktes die Gewährung ausschließlicher
Rechte und die Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge im Rahmen transpa-
renter und fairer Vergabeverfahren vorsehen. Dies hat eine erhebliche Zunahme des
Handels zwischen den Mitgliedstaaten bewirkt und dazu geführt, dass inzwischen
mehrere Betreiber eines öffentlichen Dienstes Personenverkehrsdienste in mehr als
einem Mitgliedstaat erbringen. Die Entwicklung der nationalen Rechtsvorschriften
hat jedoch zu uneinheitlichen Verfahren und Rechtsunsicherheit hinsichtlich der
Rechte der Betreiber eines öffentlichen Dienstes und der Pflichten der zuständigen
Behörden geführt. Die Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 des Rates vom 26. Juni 1969
über das Vorgehen der Mitgliedstaaten bei mit dem Begriff des öffentlichen Diens-
tes verbundenen Verpflichtungen auf dem Gebiet des Eisenbahn-, Straßen- und
Binnenschiffsverkehrs4 regelt nicht die Art und Weise, in der in der Gemeinschaft
öffentliche Dienstleistungsaufträge vergeben werden müssen, und insbesondere
nicht die Bedingungen, unter denen diese ausgeschrieben werden sollten. Eine Ak-
tualisierung des gemeinschaftlichen Rechtsrahmens ist daher angebracht.
(7) Studien und die Erfahrungen der Mitgliedstaaten, in denen es schon seit einigen
Jahren Wettbewerb im öffentlichen Verkehr gibt, zeigen, dass, sofern angemessene
Schutzmaßnahmen vorgesehen werden, die Einführung des regulierten Wettbe-
werbs zwischen Betreibern zu einem attraktiveren und innovativeren Dienstleis-
tungsangebot zu niedrigeren Kosten führt, ohne dass die Betreiber eines öffentli-
chen Dienstes bei der Erfüllung der ihnen übertragenen besonderen Aufgaben
behindert werden. Dieser Ansatz wurde vom Europäischen Rat im Rahmen des so
genannten Lissabon-Prozesses vom 28. März 2000 gebilligt, der die Kommission,
den Rat und die Mitgliedstaaten aufgefordert hat, im Rahmen ihrer jeweiligen Befug-
nisse die Liberalisierung in Bereichen wie dem Verkehr zu beschleunigen.
(8) Personenverkehrsmärkte, die dereguliert sind und in denen keine ausschließli-
chen Rechte gewährt werden, sollten ihre Merkmale und ihre Funktionsweise beibe-
halten dürfen, soweit diese mit den Anforderungen des Vertrags vereinbar sind.
(9) Um die öffentlichen Personenverkehrsdienste optimal nach den Bedürfnissen
der Bevölkerung gestalten zu können, müssen alle zuständigen Behörden die Mög-
lichkeit haben, die Betreiber eines öffentlichen Dienstes gemäß den Bedingungen
dieser Verordnung frei auszuwählen und dabei die Interessen von kleinen und mitt-
leren Unternehmen zu berücksichtigen. Um die Anwendung der Grundsätze der
Transparenz, der Gleichbehandlung konkurrierender Betreiber und der Verhältnis-
mäßigkeit zu gewährleisten, wenn Ausgleichsleistungen oder ausschließliche
Rechte gewährt werden, müssen in einem öffentlichen Dienstleistungsauftrag der
zuständigen Behörde an den ausgewählten Betreiber eines öffentlichen Dienstes
die Art der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen und die vereinbarten Gegenleis-

4 ABl. L 156 vom 28.6.1969, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EWG) Nr. 1893/91
(ABl. L 169 vom 29.6.1991, S. 1).
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VO 1370/2007

tungen festgelegt werden. Die Form oder Benennung dieses Vertrags kann je nach
den Rechtssystemen der Mitgliedstaaten variieren.
(10) Im Gegensatz zu der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69, deren Geltungsbereich
sich auch auf die öffentlichen Personenverkehrsdienste auf Binnenschifffahrtswe-
gen erstreckt, wird es nicht als angezeigt erachtet, in der vorliegenden Verordnung
die Frage der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge in diesem besonderen
Sektor zu regeln. Für die Organisation öffentlicher Personenverkehrsdienste auf
Binnenschifffahrtswegen und, soweit sie nicht unter besonderes Gemeinschafts-
recht fallen, auf dem Meer innerhalb der Hoheitsgewässer gelten daher die allge-
meinen Grundsätze des Vertrags, sofern die Mitgliedstaaten nicht beschließen, die
vorliegende Verordnung auf diese besonderen Sektoren anzuwenden. Diese Verord-
nung steht der Einbeziehung von Verkehrsdiensten auf Binnenschifffahrtswegen
und auf dem Meer innerhalb der Hoheitsgewässer in weiter gefasste Stadt-, Vorort-
oder Regionalnetze des öffentlichen Personenverkehrs nicht entgegen.
(11) Im Gegensatz zu der Verordnung (EWG) Nr. 1191/69, deren Geltungsbereich
sich auch auf Güterbeförderungsdienste erstreckt, wird es nicht als angezeigt er-
achtet, in der vorliegenden Verordnung die Frage der Vergabe öffentlicher Dienst-
leistungsaufträge in diesem besonderen Sektor zu regeln. Drei Jahre nach dem
Inkrafttreten der vorliegenden Verordnung sollten für die Organisation von Güterbe-
förderungsdiensten daher die allgemeinen Grundsätze des Vertrags gelten.
(12) Aus gemeinschaftsrechtlicher Sicht ist es unerheblich, ob öffentliche Personen-
verkehrsdienste von öffentlichen oder privaten Unternehmen erbracht werden. Die
vorliegende Verordnung stützt sich auf den Grundsatz der Neutralität im Hinblick
auf die Eigentumsordnung gemäß Artikel 295 des Vertrags sowie den Grundsatz
der freien Gestaltung der Dienste von allgemeinem wirtschaftlichem Interesse durch
die Mitgliedstaaten gemäß Artikel 16 des Vertrags und die Grundsätze der Subsidia-
rität und der Verhältnismäßigkeit gemäß Artikel 5 des Vertrags.
(13) Einige Verkehrsdienste, häufig in Verbindung mit einer speziellen Infrastruktur,
werden hauptsächlich aufgrund ihres historischen Interesses oder zu touristischen
Zwecken betrieben. Da ihr Betrieb offensichtlich anderen Zwecken dient als der
Erbringung öffentlicher Personenverkehrsdienste, müssen die für die Erfüllung von
gemeinwirtschaftlichen Anforderungen geltenden Vorschriften und Verfahren hier
keine Anwendung finden.
(14) Wenn die zuständigen Behörden für die Organisation des öffentlichen Verkehrs-
netzes verantwortlich sind, können hierzu neben dem eigentlichen Betrieb des Ver-
kehrsdienstes eine Reihe von anderen Tätigkeiten und Funktionen zählen, bei denen
es den zuständigen Behörden freigestellt sein muss, sie selbst auszuführen oder
ganz oder teilweise einem Dritten anzuvertrauen.
(15) Langzeitverträge können bewirken, dass der Markt länger als erforderlich ge-
schlossen bleibt, wodurch sich die Vorteile des Wettbewerbsdrucks verringern. Um
den Wettbewerb möglichst wenig zu verzerren und gleichzeitig die Qualität der
Dienste sicherzustellen, sollten öffentliche Dienstleistungsaufträge befristet sein. Eine
Auftragsverlängerung könnte davon abhängig gemacht werden, dass die Verkehrs-
teilnehmer die Dienstleistung positiv aufnehmen. Die Möglichkeit, öffentliche Dienst-
leistungsaufträge um maximal die Hälfte ihrer ursprünglichen Laufzeit zu verlängern,
sollte in diesem Rahmen dann vorgesehen werden, wenn der Betreiber eines öffentli-
chen Dienstes Investitionen in Wirtschaftsgüter tätigen muss, deren Amortisierungs-
dauer außergewöhnlich lang ist, und – aufgrund ihrer besonderen Merkmale und
Zwänge – bei den in Artikel 299 des Vertrags genannten Gebieten in äußerster Rand-
lage. Außerdem sollte eine noch weiter gehende Verlängerung möglich sein, wenn
ein Betreiber eines öffentlichen Dienstes Investitionen in Infrastrukturen oder Rollma-
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VO 1370/2007

terial und Fahrzeuge tätigt, die insofern außergewöhnlich sind, als es dabei jeweils
um hohe Mittelbeträge geht, und unter der Voraussetzung, dass der Vertrag im Rah-
men eines fairen wettbewerblichen Vergabeverfahrens vergeben wird.
(16) Kann der Abschluss eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags zu einem Wech-
sel des Betreibers eines öffentlichen Dienstes führen, so sollten die zuständigen
Behörden den ausgewählten Betreiber eines öffentlichen Dienstes verpflichten kön-
nen, die Bestimmungen der Richtlinie 2001/23/EG des Rates vom 12. März 2001
zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mitgliedstaaten über die Wahrung von
Ansprüchen der Arbeitnehmer beim Übergang von Unternehmen, Betrieben oder
Unternehmens- oder Betriebsteilen5 anzuwenden. Diese Richtlinie hindert die Mit-
gliedstaaten nicht daran, die Bedingungen für die Übertragung anderer Ansprüche
der Arbeitnehmer als der durch die Richtlinie 2001/23/EG abgedeckten zu wahren
und dabei gegebenenfalls die durch nationale Rechts- und Verwaltungsvorschriften
oder zwischen den Sozialpartnern geschlossenen Tarifverträge oder Vereinbarun-
gen festgelegten Sozialstandards zu berücksichtigen.
(17) Gemäß dem Subsidiaritätsprinzip steht es den zuständigen Behörden frei, sozi-
ale Kriterien und Qualitätskriterien festzulegen, um Qualitätsstandards für gemein-
wirtschaftliche Verpflichtungen aufrechtzuerhalten und zu erhöhen, beispielsweise
bezüglich der Mindestarbeitsbedingungen, der Fahrgastrechte, der Bedürfnisse von
Personen mit eingeschränkter Mobilität, des Umweltschutzes, der Sicherheit von
Fahrgästen und Angestellten sowie bezüglich der sich aus Kollektivvereinbarungen
ergebenden Verpflichtungen und anderen Vorschriften und Vereinbarungen in Bezug
auf den Arbeitsplatz und den Sozialschutz an dem Ort, an dem der Dienst erbracht
wird. Zur Gewährleistung transparenter und vergleichbarer Wettbewerbsbedingun-
gen zwischen den Betreibern und um das Risiko des Sozialdumpings zu verhindern,
sollten die zuständigen Behörden besondere soziale Normen und Dienstleistungs-
qualitätsnormen vorschreiben können.
(18) Vorbehaltlich der einschlägigen Bestimmungen des nationalen Rechts können
örtliche Behörden oder – falls diese nicht vorhanden sind – nationale Behörden öf-
fentliche Personenverkehrsdienste in ihrem Gebiet entweder selbst erbringen oder
einen internen Betreiber ohne wettbewerbliches Vergabeverfahren damit beauftra-
gen. Zur Gewährleistung gleicher Wettbewerbsbedingungen muss die Möglichkeit
der Eigenerbringung jedoch streng kontrolliert werden. Die zuständige Behörde oder
die Gruppe zuständiger Behörden, die – kollektiv oder durch ihre Mitglieder – integ-
rierte öffentliche Personenverkehrsdienste erbringt, sollte die erforderliche Kontrolle
ausüben. Ferner sollte es einer zuständigen Behörde, die ihre Verkehrsdienste selbst
erbringt, oder einem internen Betreiber untersagt sein, an wettbewerblichen Vergabe-
verfahren außerhalb des Zuständigkeitsgebiets dieser Behörde teilzunehmen. Die
Behörde, die die Kontrolle über den internen Betreiber ausübt, sollte ferner die Mög-
lichkeit haben, diesem Betreiber die Teilnahme an wettbewerblichen Vergabeverfah-
ren innerhalb ihres Zuständigkeitsgebiets zu untersagen. Die Beschränkung der Tä-
tigkeit interner Betreiber berührt nicht die Möglichkeit der Direktvergabe öffentlicher
Dienstleistungsaufträge, die den Eisenbahnverkehr betreffen, mit Ausnahme anderer
schienengestützter Verkehrsträger wie Untergrund- und Straßenbahnen. Außerdem
berührt die Direktvergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge für Eisenbahnverkehrs-
dienste nicht die Möglichkeit der zuständigen Behörden, öffentliche Dienstleistungs-
aufträge für öffentliche Personenverkehrsdienste mit anderen schienengestützten
Verkehrsträgern wie Untergrund- oder Straßenbahnen an einen internen Betreiber zu
vergeben.

5 ABl. L 82 vom 22.3.2001, S. 16.
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(19) Die Vergabe von Unteraufträgen kann zu einem effizienteren öffentlichen Perso-
nenverkehr beitragen und ermöglicht die Beteiligung weiterer Unternehmen neben
dem Betreiber eines öffentlichen Dienstes, der den öffentlichen Dienstleistungsauf-
trag erhalten hat. Im Hinblick auf eine bestmögliche Nutzung öffentlicher Gelder
sollten die zuständigen Behörden jedoch die Bedingungen für die Vergabe von Un-
teraufträgen bezüglich ihrer öffentlichen Personenverkehrsdienste festlegen kön-
nen, insbesondere im Falle von Diensten, die von einem internen Betreiber erbracht
werden. Ferner sollte es einem Unterauftragnehmer erlaubt sein, an wettbewerbli-
chen Vergabeverfahren im Zuständigkeitsgebiet aller zuständigen Behörden teilzu-
nehmen. Die Auswahl eines Unterauftragnehmers durch die zuständige Behörde
oder ihren internen Betreiber muss im Einklang mit dem Gemeinschaftsrecht er-
folgen.
(20) Entscheidet eine Behörde, eine Dienstleistung von allgemeinem Interesse ei-
nem Dritten zu übertragen, so muss die Auswahl des Betreibers eines öffentlichen
Dienstes unter Einhaltung des für das öffentliche Auftragswesen und Konzessionen
geltenden Gemeinschaftsrechts, das sich aus den Artikeln 43 bis 49 des Vertrags
ergibt, sowie der Grundsätze der Transparenz und der Gleichbehandlung erfolgen.
Insbesondere bleiben die Pflichten der Behörden, die sich aus den Richtlinien über
die Vergabe öffentlicher Aufträge ergeben, bei unter jene Richtlinien fallenden öf-
fentlichen Dienstleistungsaufträgen von den Bestimmungen dieser Verordnung un-
berührt.
(21) Ein wirksamer Rechtschutz sollte nicht nur für Aufträge gelten, die unter die
Richtlinie 2004/17/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März
2004 zur Koordinierung der Zuschlagserteilung durch Auftraggeber im Bereich der
Wasser-, Energie- und Verkehrsversorgung sowie der Postdienste6 und die Richtli-
nie 2004/18/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 31. März 2004
über die Koordinierung der Verfahren zur Vergabe öffentlicher Bauaufträge, Liefer-
aufträge und Dienstleistungsaufträge7 fallen, sondern auch für andere gemäß der
vorliegenden Verordnung abgeschlossene Verträge gelten. Es ist ein wirksames
Nachprüfungsverfahren erforderlich, das mit den entsprechenden Verfahren gemäß
der Richtlinie 89/665/EWG des Rates vom 21. Dezember 1989 zur Koordinierung
der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Nachprüfungsver-
fahren im Rahmen der Vergabe öffentlicher Liefer- und Bauaufträge8 bzw. der Richt-
linie 92/13/EWG des Rates vom 25. Februar 1992 zur Koordinierung der Rechts-
und Verwaltungsvorschriften für die Anwendung der Gemeinschaftsvorschriften
über die Auftragsvergabe durch Auftraggeber im Bereich der Wasser-, Energie- und
Verkehrsversorgung sowie im Telekommunikationssektor9 vergleichbar sein sollte.
(22) Für einige wettbewerbliche Vergabeverfahren müssen die zuständigen Behör-
den komplexe Systeme festlegen und erläutern. Daher sollten diese Behörden er-
mächtigt werden, bei der Vergabe von Aufträgen in solchen Fällen die Einzelheiten
des Auftrags mit einigen oder allen potenziellen Betreibern eines öffentlichen Diens-
tes nach Abgabe der Angebote auszuhandeln.

6 ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 1. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/97/EG des Rates
(ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 107).

7 ABl. L 134 vom 30.4.2004, S. 114. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/97/EG.
8 ABl. L 395 vom 30.12.1989, S. 33. Geändert durch die Richtlinie 92/50/EWG (ABl. L 209 vom

24.7.1992, S. 1).
9 ABl. L 76 vom 23.3.1992, S. 14. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/97/EG (ABl. L 363

vom 20.12.2006, S. 107).
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(23) Ein wettbewerbliches Vergabeverfahren für öffentliche Dienstleistungsaufträge
sollte nicht zwingend vorgeschrieben sein, wenn der Auftrag sich auf geringe Sum-
men oder Entfernungen bezieht. In diesem Zusammenhang sollten die zuständigen
Behörden in die Lage versetzt werden, bei größeren Summen oder Entfernungen
die besonderen Interessen von kleinen und mittleren Unternehmen zu berücksichti-
gen. Den zuständigen Behörden sollte es nicht gestattet sein, Aufträge oder Netze
aufzuteilen, um so ein wettbewerbliches Vergabeverfahren zu vermeiden.
(24) Besteht die Gefahr einer Unterbrechung bei der Erbringung von Diensten, soll-
ten die zuständigen Behörden befugt sein, kurzfristig Notmaßnahmen zu ergreifen,
bis ein neuer öffentlicher Dienstleistungsauftrag nach den in dieser Verordnung fest-
gelegten Bedingungen vergeben wurde.
(25) Der öffentliche Schienenpersonenverkehr wirft spezielle Fragen in Bezug auf
die Investitionslast und die Infrastrukturkosten auf. Die Kommission hat im März
2004 eine Änderung der Richtlinie 91/440/EWG des Rates vom 29. Juli 1991 zur
Entwicklung der Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft10 vorgeschlagen, damit
alle Eisenbahnunternehmen der Gemeinschaft zur Durchführung grenzüberschrei-
tender Personenverkehrsdienste Zugang zur Infrastruktur aller Mitgliedstaaten er-
halten. Mit der vorliegenden Verordnung soll ein Rechtsrahmen für die Gewährung
einer Ausgleichsleistung und/oder ausschließlicher Rechte für öffentliche Dienstleis-
tungsaufträge geschaffen werden; eine weitere Öffnung des Marktes für Schienen-
verkehrsdienste ist nicht beabsichtigt.
(26) Diese Verordnung gibt den zuständigen Behörden im Falle öffentlicher Dienst-
leistungen die Möglichkeit, auf der Grundlage eines öffentlichen Dienstleistungsauf-
trags einen Betreiber für die Erbringung öffentlicher Personenverkehrsdienste
auszuwählen. Angesichts der unterschiedlichen territorialen Organisation der Mit-
gliedstaaten in dieser Hinsicht ist es gerechtfertigt, den zuständigen Behörden zu
gestatten, öffentliche Dienstleistungsaufträge im Eisenbahnverkehr direkt zu ver-
geben.
(27) Die von den zuständigen Behörden gewährten Ausgleichsleistungen zur De-
ckung der Kosten, die durch die Erfüllung gemeinwirtschaftlicher Verpflichtungen
verursacht werden, sollten so berechnet werden, dass übermäßige Ausgleichsleis-
tungen vermieden werden. Beabsichtigt eine zuständige Behörde die Vergabe eines
öffentlichen Dienstleistungsauftrags ohne wettbewerbliches Vergabeverfahren, so
sollte sie auch detaillierte Bestimmungen einhalten, mit denen die Angemessenheit
der Ausgleichsleistung gewährleistet wird und die der angestrebten Effizienz und
Qualität der Dienste Rechnung tragen.
(28) Die zuständige Behörde und der Betreiber eines öffentlichen Dienstes können
beweisen, dass eine übermäßige Ausgleichsleistung vermieden wurde, indem sie
allen Auswirkungen der Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen auf die
Nachfrage nach öffentlichen Personenverkehrsdiensten in dem im Anhang enthalte-
nen Berechnungsmodell gebührend Rechnung tragen.
(29) Hinsichtlich der Vergabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge sollten die zustän-
digen Behörden – außer bei Notmaßnahmen und Aufträgen für geringe Entfernun-
gen – die notwendigen Maßnahmen ergreifen, um mindestens ein Jahr im Voraus
bekannt zu geben, dass sie solche Aufträge zu vergeben beabsichtigen, so dass
potenzielle Betreiber eines öffentlichen Dienstes darauf reagieren können.

10 ABl. L 237 vom 24.8.1991, S. 25. Zuletzt geändert durch die Richtlinie 2006/103/EG (ABl. L
363 vom 20.12.2006, S. 344).
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(30) Bei direkt vergebenen öffentlichen Dienstleistungsaufträgen sollte für größere
Transparenz gesorgt werden.

(31) Da die zuständigen Behörden und die Betreiber eines öffentlichen Dienstes
Zeit benötigen, um den Bestimmungen dieser Verordnung nachzukommen, sollten
Übergangsregelungen vorgesehen werden. Im Hinblick auf eine schrittweise Ver-
gabe öffentlicher Dienstleistungsaufträge gemäß dieser Verordnung sollten die Mit-
gliedstaaten der Kommission binnen sechs Monaten nach der ersten Hälfte des
Übergangszeitraums einen Fortschrittsbericht vorlegen. Die Kommission kann auf
der Grundlage dieser Berichte geeignete Maßnahmen vorschlagen.

(32) Während des Übergangszeitraums werden die zuständigen Behörden die Be-
stimmungen dieser Verordnung möglicherweise zu unterschiedlichen Zeitpunkten
erstmals anwenden. Daher könnten während dieses Zeitraums Betreiber eines öf-
fentlichen Dienstes aus Märkten, die noch nicht von den Bestimmungen dieser Ver-
ordnung betroffen sind, Angebote für öffentliche Dienstleistungsaufträge in Märkten
einreichen, die bereits zu einem früheren Zeitpunkt für den kontrollierten Wettbe-
werb geöffnet wurden. Um mit Hilfe angemessener Maßnahmen eine Unausgewo-
genheit bei der Öffnung des öffentlichen Verkehrsmarktes zu vermeiden, sollten die
zuständigen Behörden in der zweiten Hälfte des Übergangszeitraums die Möglich-
keit haben, Angebote von Unternehmen abzulehnen, bei denen mehr als die Hälfte
des Wertes der von ihnen erbrachten öffentlichen Verkehrsdienste auf Aufträgen
beruht, die nicht im Einklang mit dieser Verordnung vergeben wurden, sofern dies
ohne Diskriminierung geschieht und vor Veröffentlichung des wettbewerblichen Ver-
gabeverfahrens beschlossen wird.

(33) In seinem Urteil vom 24. Juli 2003 in der Rechtssache C-280/00, Altmark Trans
GmbH11, hat der Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften in den Randnum-
mern 87 bis 95 festgestellt, dass Ausgleichsleistungen für gemeinwirtschaftliche
Verpflichtungen keine Begünstigung im Sinne von Artikel 87 des Vertrags darstellen,
sofern vier kumulative Voraussetzungen erfüllt sind. Werden diese Voraussetzungen
nicht erfüllt, jedoch die allgemeinen Voraussetzungen für die Anwendung von Arti-
kel 87 Absatz 1 des Vertrags, stellen die Ausgleichsleistungen für gemeinwirtschaft-
liche Verpflichtungen staatliche Beihilfen dar, und es gelten die Artikel 73, 86, 87
und 88 des Vertrags.

(34) Ausgleichsleistungen für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen können sich im
Bereich des Personenlandverkehrs als erforderlich erweisen, damit die mit öffentli-
chen Dienstleistungen betrauten Unternehmen gemäß festgelegten Grundsätzen
und unter Bedingungen tätig sein können, die ihnen die Erfüllung ihrer Aufgaben
ermöglichen. Diese Ausgleichsleistungen können unter bestimmten Voraussetzun-
gen gemäß Artikel 73 des Vertrags mit dem Vertrag vereinbar sein. Zum einen müs-
sen sie gewährt werden, um die Erbringung von Diensten sicherzustellen, die
Dienste von allgemeinem Interesse im Sinne des Vertrags sind. Um ungerechtfer-
tigte Wettbewerbsverfälschungen zu vermeiden, darf die Ausgleichsleistung zum
anderen nicht den Betrag übersteigen, der notwendig ist, um die Nettokosten zu
decken, die durch die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen verur-
sacht werden, wobei den dabei erzielten Einnahmen sowie einem angemessenen
Gewinn Rechnung zu tragen ist.

(35) Die von den zuständigen Behörden in Übereinstimmung mit dieser Verordnung
gewährten Ausgleichsleistungen können daher von der Pflicht zur vorherigen Unter-
richtung nach Artikel 88 Absatz 3 des Vertrags ausgenommen werden.

11 Slg. 2003, I-7747.
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(36) Da die vorliegende Verordnung die Verordnung (EWG) Nr. 1191/69 ersetzt, sollte
die genannte Verordnung aufgehoben werden. Die schrittweise Einstellung der von
der Kommission nicht genehmigten Ausgleichsleistungen für öffentliche Güterbeför-
derungsdienste wird durch einen Übergangszeitraum von drei Jahren im Einklang
mit den Artikeln 73, 86, 87 und 88 des Vertrags erleichtert werden. Alle anderen
durch diese Verordnung nicht erfassten Ausgleichsleistungen für die Erbringung öf-
fentlicher Personenverkehrsdienste, die staatliche Beihilfen im Sinne des Artikels 87
Absatz 1 des Vertrags beinhalten könnten, sollten den Bestimmungen der Artikel 73,
86, 87 und 88 des Vertrags entsprechen, einschließlich aller einschlägigen Ausle-
gungen durch den Gerichtshof der Europäischen Gemeinschaften und insbeson-
dere dessen Entscheidung in der Rechtssache C-280/00, Altmark Trans GmbH. Bei
der Prüfung solcher Fälle sollte die Kommission daher ähnliche Grundsätze anwen-
den wie die, die in dieser Verordnung oder gegebenenfalls in anderen Rechtsvor-
schriften für den Bereich der Dienstleistungen von allgemeinem wirtschaftlichem
Interesse enthalten sind.
(37) Der Anwendungsbereich der Verordnung (EWG) Nr. 1107/70 des Rates vom
4. Juni 1970 über Beihilfen im Eisenbahn-, Straßen- und Binnenschiffsverkehr12

wird von der vorliegenden Verordnung abgedeckt. Jene Verordnung gilt heute als
überholt, da sie die Anwendung von Artikel 73 des Vertrags einschränkt, ohne eine
angemessene Rechtsgrundlage für die Zulassung derzeitiger Investitionsregelun-
gen, insbesondere im Hinblick auf Investitionen in Verkehrsinfrastrukturen im Rah-
men einer öffentlich-privaten Partnerschaft, zu bieten. Sie sollte daher aufgehoben
werden, damit Artikel 73 des Vertrags unbeschadet der vorliegenden Verordnung
und der Verordnung (EWG) Nr. 1192/69 des Rates vom 26. Juni 1969 über gemein-
same Regeln für die Normalisierung der Konten der Eisenbahnunternehmen13 ent-
sprechend dem ständigen Wandel in dem Sektor angewendet werden kann. Um
die Anwendung der einschlägigen gemeinschaftlichen Rechtsvorschriften weiter zu
erleichtern, wird die Kommission im Jahr 2007 Leitlinien für staatliche Beihilfen für
Eisenbahninvestitionen, einschließlich Infrastrukturinvestitionen, vorschlagen.
(38) Zur Bewertung der Durchführung dieser Verordnung und der Entwicklungen im
öffentlichen Personenverkehr in der Gemeinschaft, insbesondere der Qualität der
öffentlichen Personenverkehrsdienste und der Auswirkungen der Direktvergabe von
öffentlichen Dienstleistungsaufträgen, sollte die Kommission einen Bericht erstellen.
Diesem Bericht können erforderlichenfalls geeignete Vorschläge zur Änderung die-
ser Verordnung beigefügt werden –

HABEN FOLGENDE VERORDNUNG ERLASSEN:

Artikel 1 Zweck und Anwendungsbereich

(1) 1Zweck dieser Verordnung ist es, festzulegen, wie die zuständigen Behörden
unter Einhaltung des Gemeinschaftsrechts im Bereich des öffentlichen Personen-
verkehrs tätig werden können, um die Erbringung von Dienstleistungen von allge-
meinem Interesse zu gewährleisten, die unter anderem zahlreicher, sicherer, höher-
wertig oder preisgünstiger sind als diejenigen, die das freie Spiel des Marktes
ermöglicht hätte.

12 ABl. L 130 vom 15.6.1970, S. 1. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 543/97 (ABl.
L 84 vom 26.3.1997, S. 6).

13 ABl. L 156 vom 28.6.1969, S. 8. Zuletzt geändert durch die Verordnung (EG) Nr. 1791/2006
(ABl. L 363 vom 20.12.2006, S. 1).
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Art. 2 VO 1370/2007

2Hierzu wird in dieser Verordnung festgelegt, unter welchen Bedingungen die zu-
ständigen Behörden den Betreibern eines öffentlichen Dienstes eine Ausgleichsleis-
tung für die ihnen durch die Erfüllung der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen
verursachten Kosten und/oder ausschließliche Rechte im Gegenzug für die Erfül-
lung solcher Verpflichtungen gewähren, wenn sie ihnen gemeinwirtschaftliche Ver-
pflichtungen auferlegen oder entsprechende Aufträge vergeben.

(2) 1Diese Verordnung gilt für den innerstaatlichen und grenzüberschreitenden Per-
sonenverkehr mit der Eisenbahn und andere Arten des Schienenverkehrs sowie auf
der Straße, mit Ausnahme von Verkehrsdiensten, die hauptsächlich aus Gründen
historischen Interesses oder zu touristischen Zwecken betrieben werden. 2Die Mit-
gliedstaaten können diese Verordnung auf den öffentlichen Personenverkehr auf
Binnenschifffahrtswegen und, unbeschadet der Verordnung (EWG) Nr. 3577/92 des
Rates vom 7. Dezember 1992 zur Anwendung des Grundsatzes des freien Dienst-
leistungsverkehrs auf den Seeverkehr zwischen den Mitgliedsstaaten (Seekabo-
tage)14 auf das Meer innerhalb der Hoheitsgewässer anwenden.
3Vorbehaltlich der Zustimmung der zuständigen Behörden der Mitgliedstaaten, in
deren Hoheitsgebiet die Dienstleistungen erbracht werden, dürfen sich gemeinwirt-
schaftliche Verpflichtungen auf öffentliche Verkehrsdienste auf grenzüberschreiten-
der Ebene erstrecken, einschließlich jener, die örtliche und regionale Verkehrsbe-
dürfnisse erfüllen.

(3) Diese Verordnung gilt nicht für öffentliche Baukonzessionen im Sinne von Arti-
kel 1 Absatz 3 Buchstabe a der Richtlinie 2004/17/EG oder im Sinne von Artikel 1
Absatz 3 der Richtlinie 2004/18/EG.

Artikel 2 Begriffsbestimmungen

Im Sinne dieser Verordnung bezeichnet der Ausdruck
a) „öffentlicher Personenverkehr“ Personenbeförderungsleistungen von allgemei-

nem, wirtschaftlichem Interesse, die für die Allgemeinheit diskriminierungsfrei
und fortlaufend erbracht werden;

b) „zuständige Behörde“ jede Behörde oder Gruppe von Behörden eines oder
mehrerer Mitgliedstaaten, die zur Intervention im öffentlichen Personenverkehr
in einem bestimmten geografischen Gebiet befugt ist, oder jede mit einer derar-
tigen Befugnis ausgestattete Einrichtung;

c) „zuständige örtliche Behörde“ jede zuständige Behörde, deren geografischer
Zuständigkeitsbereich sich nicht auf das gesamte Staatsgebiet erstreckt;

d) „Betreiber eines öffentlichen Dienstes“ jedes privat- oder öffentlich-rechtliche
Unternehmen oder jede Gruppe von privat- oder öffentlich-rechtlichen Unter-
nehmen, das/die öffentliche Personenverkehrsdienste betreibt, oder eine öf-
fentliche Einrichtung, die öffentliche Personenverkehrsdienste durchführt;

e) „gemeinwirtschaftliche Verpflichtung“ eine von der zuständigen Behörde fest-
gelegte oder bestimmte Anforderung im Hinblick auf die Sicherstellung von im
allgemeinen Interesse liegenden öffentlichen Personenverkehrsdiensten, die
der Betreiber unter Berücksichtigung seines eigenen wirtschaftlichen Interesses
nicht oder nicht im gleichen Umfang oder nicht zu den gleichen Bedingungen
ohne Gegenleistung übernommen hätte;

f) „ausschließliches Recht“ ein Recht, das einen Betreiber eines öffentlichen
Dienstes berechtigt, bestimmte öffentliche Personenverkehrsdienste auf einer

14 ABl. L 364 vom 12.12.1992, S. 7.
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VO 1370/2007 Art. 2a

bestimmten Strecke oder in einem bestimmten Streckennetz oder Gebiet unter
Ausschluss aller anderen solchen Betreiber zu erbringen;

g) „Ausgleichsleistung für gemeinwirtschaftliche Verpflichtungen“ jeden Vorteil,
insbesondere finanzieller Art, der mittelbar oder unmittelbar von einer zuständi-
gen Behörde aus öffentlichen Mitteln während des Zeitraums der Erfüllung einer
gemeinwirtschaftlichen Verpflichtung oder in Verbindung mit diesem Zeitraum
gewährt wird;

h) „Direktvergabe“ die Vergabe eines öffentlichen Dienstleistungsauftrags an einen
bestimmten Betreiber eines öffentlichen Dienstes ohne Durchführung eines vor-
herigen wettbewerblichen Vergabeverfahrens;

i) „öffentlicher Dienstleistungsauftrag“ einen oder mehrere rechtsverbindliche
Akte, die die Übereinkunft zwischen einer zuständigen Behörde und einem Be-
treiber eines öffentlichen Dienstes bekunden, diesen Betreiber eines öffentli-
chen Dienstes mit der Verwaltung und Erbringung von öffentlichen Personen-
verkehrsdiensten zu betrauen, die gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen
unterliegen; gemäß der jeweiligen Rechtsordnung der Mitgliedstaaten können
diese rechtsverbindlichen Akte auch in einer Entscheidung der zuständigen Be-
hörde bestehen:
– die die Form eines Gesetzes oder einer Verwaltungsregelung für den Einzel-

fall haben kann oder
– die Bedingungen enthält, unter denen die zuständige Behörde diese Dienst-

leistungen selbst erbringt oder einen internen Betreiber mit der Erbringung
dieser Dienstleistungen betraut;

j) „interner Betreiber“ eine rechtlich getrennte Einheit, über die eine zuständige
örtliche Behörde – oder im Falle einer Gruppe von Behörden wenigstens eine
zuständige örtliche Behörde – eine Kontrolle ausübt, die der Kontrolle über ihre
eigenen Dienststellen entspricht;

k) „Wert“ den Wert eines Verkehrsdienstes, einer Strecke, eines öffentlichen
Dienstleistungsauftrags oder einer Ausgleichsregelung des öffentlichen Perso-
nenverkehrs, der den Gesamteinnahmen – ohne Mehrwertsteuer – des Betrei-
bers oder der Betreiber eines öffentlichen Dienstes entspricht, einschließlich
der Ausgleichsleistung der Behörden gleich welcher Art und aller Einnahmen
aus dem Fahrscheinverkauf, die nicht an die betroffene zuständige Behörde
abgeführt werden;

l) „allgemeine Vorschrift“ eine Maßnahme, die diskriminierungsfrei für alle öffentli-
chen Personenverkehrsdienste derselben Art in einem bestimmten geografischen
Gebiet, das im Zuständigkeitsbereich einer zuständigen Behörde liegt, gilt;

m) „integrierte öffentliche Personenverkehrsdienste“ Beförderungsleistungen, die
innerhalb eines festgelegten geografischen Gebiets im Verbund erbracht wer-
den und für die ein einziger Informationsdienst, eine einzige Fahrausweisrege-
lung und ein einziger Fahrplan besteht;

aa) „öffentliche Schienenpersonenverkehrsdienste“ den öffentlichen Schienenper-
sonenverkehr mit Ausnahme des Personenverkehrs auf anderen schienenge-
stützten Verkehrsträgern wie Untergrund- oder Straßenbahnen.

Artikel 2a Spezifikation der gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen

(1) 1Die zuständige Behörde legt Spezifikationen der gemeinwirtschaftlichen Ver-
pflichtungen für die Erbringung öffentlicher Personenverkehrsdienste und den An-
wendungsbereich dieser gemeinwirtschaftlichen Verpflichtungen gemäß Artikel 2
Buchstabe e fest. 2Dies schließt die Möglichkeit ein, kostendeckende Dienste mit
nicht kostendeckenden Diensten zusammenzufassen.
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